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Besonders kritisch sind bewegungsbedingte Verzerrungen bei DVT-
Aufnahmen. Sie lassen sich weder vollständig vermeiden noch vor-
ausberechnen. Eine weitere Genauigkeitssteigerung allein aus radio-
logischen Daten scheint derzeit nicht möglich zu sein. Abhilfe schafft 
hier die Erhebung weiterer Daten mittels unabhängiger Verfahren, um 
durch deren Kombination mit den radiologischen Daten eine „Ent-
zerrung“ und Detailverbesserung zu erreichen. Beispielsweise kann 
der Verlauf der Gingiva und anderer Oberflächenstrukturen im 3-D-
Röntgenbild nicht exakt nachverfolgt werden. Abhilfe schafft das kor-
rekte Matching der Datensätze aus dem DVT und den Intraoralen 
Scannern. Die 3-D-Daten aus dem Intraoral Scanner werden norma-
lerweise im STL (Standard oder Surface Tessellation Language) For-
mat generiert; die Daten aus dem DVT werden dagegen im DICOM 
Format (Digital Imaging and Communications in Medicine) generiert. 
Zur Weiterverarbeitung der Daten benötigt 
man eine Implantatplanungssoftware, mit der 
die DICOM-Daten und die STL-Daten überla-

gert werden können. So 
erhält man eine exakte virtu-
elle Darstellung des Kiefers, in 
dem die Knochenform, der Verlauf 
des Unterkiefernervs sowie der Zähne mit 
dem umliegenden Weichgewebe erkennbar sind.
Auf Basis dieser Daten erfolgt anstelle der klassischen Leistung 
nach Geb.-Nr. 9000 GOZ eine virtuelle Implantatvorplanung (be-
rechenbar als besondere Ausführung der Geb.-Nr. 9000 
GOZ mit erhöhtem Steigerungssatz oder nach BZÄK gem. 
§ 6 Abs. 1 GOZ), die durch den Behandler gegebenenfalls korri-
giert und/oder final bestätigt wird (Abb. 3). 
Anschließend kann zuerst entweder ein 3-D-Modell mit geplanter 
Bohrung oder direkt eine Navigationsschablone oder chirurgische 

Führungsschablone hergestellt werden (Abb. 4).
Mit Hilfe der chirurgischen Führungsschablo-
ne und einer speziellen Orientierungshülse, 
die es passend für viele verschiedene Implan-
tatsysteme gibt, kann nun direkt am Patienten 
die geplante Implantatposition übertragen wer-
den (Abb. 5) und die Implantatinsertion erfol-
gen (Abb. 6). Dabei ist es nebensächlich, ob ein 
geschlossenes oder offenes Implantationsverfah-
ren gewählt wird. Bei einer geschlossenen Ein-
heilung, kann die Bohrschablone später auch zur 
exakten Freilegung (Geb.-Nr. 9040 GOZ) be-
nutzt werden.
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Diese insbesondere vor chirurgischen Ein-
griffen durchaus sinnvolle Maßnahme 
dient der Behandlungsvorbereitung und 
wird vom Patienten selbst ausgeführt. Sie 
kann daher nicht als berufliche Leistung ei-
nes Zahnarztes bezeichnet werden. Somit 
ist für eine solche Mundspülung keine Ge-
bühr berechnungsfähig.
Falls aber eine Grunderkrankung der 
Mundschleimhaut, z. B. eine generalisierte 
Gingivitis vorliegt, kann die Applikation von 
CHX via Mundspüllösung indiziert sein. 
Diese Leistung zur Behandlung der Mund-
schleimhaut wird jedoch nicht analog, son-
dern direkt nach Geb.-Nr. 4020 GOZ be-
rechnet.

Vor Behandlungsbeginn lassen wir unse-
re Patienten mit einer CHX-haltigen Lö-
sung den Mund spülen. Diese Leistung 
ist in der GOZ nicht beschrieben. Können 
wir dafür eine Analoggebühr – z. B. nach 
Nr. 4020 GOZ – berechnen?
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Die GOZ-Frage des Monats

Keine Gebühr für keimreduzierende Mundspülung
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Wir beantworten gern  
auch Ihre GOZ-Frage: 
E-Mail: goz@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 -113, -148
Fax (030) 34 808 - 213, -248
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